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Gefahrenprüfungen – SO NICHT !!

Art. 3, DLH Nr. 23/2019
(3) In den in den Plänen nicht untersuchten Gebieten
müssen sämtliche Eingriffe der vorherigen Prüfung
der hydrogeologischen Gefahr laut Artikel 10
unterzogen werden sowie, sofern in dieser
Verordnung vorgesehen, der Prüfung der
hydrogeologischen Kompatibilität laut Artikel 11.



Gefahrenprüfung – Art. 10 des DLH Nr. 23/2019

Art. 10 (Prüfung der hydrogeologischen Gefahr)

(1) Sofern von dieser Verordnung vorgesehen, können die Projekte von
der zuständigen Behörde nur nach Prüfung der hydrogeologischen
Gefahr, in der Folge als Gefahrenprüfung bezeichnet, genehmigt
werden. Die Ausarbeitung dieser Prüfung erfolgt auf Kosten der
jeweiligen Eigentümer oder Betreiber.

(2) Die Gefahrenprüfung ist gemäß den von der Landesregierung
genehmigten Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne in
folgenden Fällen durchzuführen:

a) bei Vorhaben in nicht untersuchten Gebieten,

b) bei Vorhaben, die eine vertiefende Untersuchung erfordern, um
von der Bearbeitungstiefe für die in den von der Landesregierung
genehmigten Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne
vorgesehenen Kategorie b in jene für die Kategorie a zu gelangen.



Gefahrenprüfung – Art. 10 des DLH Nr. 23/2019

Art. 10 (Prüfung der hydrogeologischen Gefahr)

(2) Die Gefahrenprüfung ist gemäß den von der Landesregierung
genehmigten Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne in
folgenden Fällen durchzuführen:

a) bei Vorhaben in nicht untersuchten Gebieten,

b) bei Vorhaben, die eine vertiefende Untersuchung erfordern, um
von der Bearbeitungstiefe für die in den von der Landesregierung
genehmigten Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne
vorgesehenen Kategorie b in jene für die Kategorie a zu gelangen.



Gefahrenprüfung Art. 10 DLH Nr.

Art. 10 (Prüfung der hydrogeologischen Gefahr)

(3) Die Gefahrenprüfungen müssen die geltenden oder beschlossenen
Raumordnungspläne, Gemeindepläne und Fachpläne berücksichtigen
und sind nach den Vorgaben der zuständigen technischen Landesämter
zu erstellen. Bei Überarbeitungen oder Änderungen des
Gefahrenzonenplans werden die Ergebnisse der Gefahrenprüfung in
den Plan aufgenommen.

(4) Die Gefahrenprüfungen können von Fachleuten ausgearbeitet
werden, welche in den Berufsverzeichnissen der Ingenieure, der
Geologen oder der Agronomen und Forstwirte eingetragen sind. Dabei
gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften über die ausschließliche
oder nicht ausschließliche Zuständigkeit des jeweiligen Berufes.

Abänderungen des Gefahrenzonenplanes

• Planungsaktivität und vorausschauende Planung der
Gemeinde

• Realisierung und/oder Veränderungen von
relevanten Schutzbauten, welche eine Veränderung
der Gefahrenstufe mit sich bringen

• Dem Eintreten von neuen Schadensereignissen mit
bedeutendem Ausmaß oder das Vorhandensein
neuer Erkenntnisse

Naturgefahren (!!) 



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Art. 11 (Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität)

(1) In den von dieser Verordnung vorgesehenen Fällen können Projekte
und Änderungen zu den Gemeindeplänen laut Artikel 5 Absatz 3 von
der zuständigen Behörde nur nach Prüfung der hydrogeologischen
Kompatibilität, in der Folge als Kompatibilitätsprüfung bezeichnet,
genehmigt werden.
Im Zuge der genannten Prüfung werden auch die Übereinstimmung mit
den Bestimmungen dieser Verordnung sowie die Auswirkungen auf die
Sicherheit von Personen und Sachen sowie sonstige Implikationen
bewertet. Die Ausarbeitung dieser Prüfung erfolgt auf Kosten der
jeweiligen Eigentümer oder Betreiber.

Kompatibilitätsprüfung:

Ist mein Projekt mit der
vorherrschenden
Gefahr kompatibel?? Fiktives Beispiel: 

Ausweisung einer 
neuen Gewerbezone 

Art. 5, Abs. 3

[…] können neue Bauzonen ausgewiesen werden, sofern auch nach Abwägung der
Interessen und Prüfung von Alternativen keine angemessene Möglichkeit außerhalb
der Gefahrenzone gefunden wird […]

a) Prüfung der hydrogeologischen Gefahr gemäß Artikel 10 und Festsetzung von
Schutzmaßnahmen, die eine dauerhafte Einstufung des betroffenen Gebietes
zumindest in Zonen mit mittlerer hydrogeologischer Gefahr (H2) gewährleisten,

b) für den Fall, dass eine Reduzierung der Gefahr laut Buchstabe a) technisch nicht
machbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, müssen nach Prüfung der
hydrogeologischen Kompatibilität gemäß Artikel 11 Vorschriften und
Maßnahmen für die vorgesehene Nutzung festgesetzt werden, die eine
dauerhafte Reduzierung der Schadensanfälligkeit und das Erreichen des
mittleren spezifischen Risikos (Rs2) oder eines geringeren Risikos in der Zone
gewährleisten.



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Art. 11 (Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität)

(2) Die Kompatibilitätsprüfung kann nur für Projekte in Zonen erfolgen,
die bereits in der entsprechenden Kategorie der Bearbeitungstiefe
untersucht wurden. Sie stellt die Verträglichkeit des Projektes mit den
auf der hydrogeologischen Gefahrenzonenkarte der Gemeinde
aufgeführten Gefahren fest und ist gemäß den von der Landesregierung
genehmigten Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne
vorzunehmen. Im Rahmen der Kompatibilitätsprüfung müssen
verbindliche Aussagen zu folgenden Punkten formuliert werden:

a) Bewertung des spezifischen Risikos angesichts der
Wechselbeziehungen zwischen Naturgefahren und aktueller sowie
geplanter Nutzung des Bodens,

b) Vorhandensein schadensanfälliger Elemente und Schwere der
potenziellen Schäden,

c) Bewertung der erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Verringerung
der Schadensanfälligkeit,

d) Gewähr, dass Dritte weder Schäden erleiden noch größeren
Gefahren ausgesetzt sind.

Art. 10 + 11 Art. 11

Kompatibilitätsprüfung für die jeweilige Naturgefahr (!)

R = H x E x V

Gefahr
Wert

Schadenanfälligkeit



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Art. 11 (Prüfung der hydrogeologischen
Kompatibilität)

a) Bewertung des spezifischen Risikos angesichts der
Wechselbeziehungen zwischen Naturgefahren und
aktueller sowie geplanter Nutzung des Bodens,

b) Vorhandensein schadensanfälliger Elemente und
Schwere der potenziellen Schäden,

c) Bewertung der erforderlichen Schutzmaßnahmen zur
Verringerung der Schadensanfälligkeit,

d) Gewähr, dass Dritte weder Schäden erleiden noch
größeren Gefahren ausgesetzt sind.

Gefahr (H): drückt durch probabilistische Rahmenbedingungen die 
potentielle Gefährdung eines gewissen Gebietes aus, unabhängig 
von menschlicher Präsenz oder schadensanfälligen Elementen.

Wert (E): der Wert eines einem Risiko ausgesetzten Elementes, er 
kann je nach Art auf verschiedene Weise gemessen werden.

Schadensanfälligkeit (V): darunter versteht man die Anfälligkeit 
eines einem Risiko ausgesetzten Elementes, im Ereignisfall einen 
Schaden zu erleiden.

Hohes Risiko

Geringes Risiko

R = H x E x V

H3



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

.. aus Richtlinien zur Erstellung der Gefahrenzonenpläne:

Im Rahmen der Kompatibilitätsprüfung (Art.11) wird das spezifische
Risiko (Rs) bewertet.

a) betreffend Bauprojekte: mittels analytischer Abschätzung der zu
erwartenden Folgen entsprechend der einwirkenden Naturgefahren
und der Bauweise der Strukturen.

b) betreffend neue Bauzonen: mittels analytischer Abschätzung der zu
erwartenden Folgen entsprechend der einwirkenden Naturgefahren
und der daraus abzuleitenden Vorschriften und Maßnahmen für die
vorgesehene Nutzung.

Schutzmaßnahmen, die darauf abzielen, die Schadensanfälligkeit 
des Gebäudes, im Falle eines Lawinenabgangs, zu verringern.



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Art. 11 (Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität)

(3) Die Kompatibilitätsprüfungen müssen die geltenden oder
beschlossenen Raumordnungspläne, Gemeindepläne und Fachpläne
berücksichtigen und sind nach den Vorgaben der zuständigen
technischen Landesämter zu erstellen.

(4) Die Kompatibilitätsprüfungen dürfen ausschließlich von
Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation ausgearbeitet werden.

(5) Die Ergebnisse der Kompatibilitätsprüfung sind für die Genehmigung
des Vorhabens oder die Genehmigung der Änderung der
Gemeindepläne laut Artikel 5 Absatz 3 durch die zuständige Behörde
bindend.



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Art. 11 (Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität)

6) Mit der zertifizierten Meldung der Bezugsfertigkeit muss die
ordnungsgemäße Ausführung der bei der Prüfung der
hydrogeologischen Kompatibilität festgelegten Maßnahmen zur
Reduzierung der Schadensanfälligkeit bescheinigt werden.

(7) Die Kompatibilitätsprüfung ersetzt weder die
Umweltverträglichkeitsprüfung, die Berichte noch sonstige
gleichwertige Beurteilungen, die die Projektträger gemäß den
Rechtsvorschriften des Landes oder des Staates vorlegen müssen.

Wer prüft die umgesetzten / nicht umgesetzten
Maßnahmen zur Erlangung der Kompatibilität?

Mit der zertifizierten Meldung der Bezugsfertigkeit bestätigt der Bauherr/in, dass auf der
Grundlage der geltenden Rechtsnormen die Sicherheit, Hygiene, Gesundheit und
Energieeffizienz des Gebäudes und der darin enthaltenen Anlagen gegeben sind, dass das
Bauwerk mit dem eingereichten Projekt übereinstimmt und dass das Bauwerk bezugsfertig
ist.

Die eingereichten Unterlagen werden von einem/er Gemeindetechniker/-in auf ihre
Vollständigkeit überprüft.



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Beispiele für Objektschutzmaßnahmen

Rutschungen und Hangmuren:
https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/spezialist/naturgefahren/rutschung.html

→ Neubauten: Wahl eines möglichst sicheren Standorts hat erste
Priorität

→ Bestehende Gebäude lassen sich gegebenenfalls durch die
Stabilisierung der Rutschung oder durch bauliche
Vorkehrungen schützen

→ Terraingestaltung, Verstärkungen der Fundation und des
Tragwerks, Ausgestaltung von Leitungen, Abführen von
Meteorwasser bis hin zum Nutzungskonzept der Innenräume…

→ Ist das Gebäude durch spontane Rutschungen und Hangmuren
gefährdet, sollten Sie zudem die Gebäudehülle wasserdicht
ausgestalten und Außenräume hoher Aufenthaltszeit und
Zugänge im vom Gebäude geschützten Bereich anordnen.



Kompatibilitätsprüfung
Art. 11 DLH Nr. 23/2019

Beispiele für Objektschutzmaßnahmen

Stein- und Blockschlag:
https://www.schutz-vor-
naturgefahren.ch/spezialist/naturgefahren/steinschlag.html

→ Durch konzeptionelle und verstärkende Maßnahmen kann
die Gefährdung durch Stein- und Blockschlag das Personen-
und Sachwertrisiko erheblich senken, beispielsweise indem
das Gebäude optimal geschützt in das Gelände eingepasst
wird oder durch geeignete Verschalungen und
Verstärkungen der betroffenen Gebäudeteile.

→ Vermeiden Sie Öffnungen in der bergseitigen Außenwand
oder schützen Sie sie entsprechend.

→ Planen Sie zudem angrenzend an betroffene Außenwände
ausschließlich Räume mit kurzer Aufenthaltsdauer und
treffen Sie auch im Außenraum Maßnahmen zur
Risikoreduktion.



Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Es sind keine Eingriffe und Vorhaben zulässig, durch welche Gefahren verursacht oder potenzielle Schäden durch 
Naturereignisse vergrößert werden (Art. 2, Absatz 4).

Art. 4 Art. 6Art. 5

Art. 3 Art. 3



“untersucht und nicht H4-H3-H2 gefährlich”
Errichtung und Instandhaltung jedweder Bauten oder 
Anlagen zulässig (Art. 3)

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

ohne zusätzliche Prüfung!



untersucht und nicht H4-H3-H2 gefährlich Errichtung und Instandhaltung jedweder Bauten oder 
Anlagen zulässig (Art. 3)

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

nicht untersucht im Gefahrenzonplan Prüfung der hydrogeologischen Gefahr (Art. 10)

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität (Art.11)



untersucht und nicht H4-H2 gefährlich Errichtung und Instandhaltung jedweder Bauten oder 
Anlagen zulässig (Art. 3)

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

nicht untersucht im Gefahrenzonplan Prüfung der hydrogeologischen Gefahr (Art. 10)

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität (Art.11)

AUSNAHMEN (!!)

ohne zusätzliche Prüfung!

a) ordentliche oder außerordentliche Instandhaltung des Gebäudebestands sowie Anpassung
an Hygiene- und Gesundheitsvorschriften

b) ordentliche und außerordentliche Instandhaltung von öffentlichen Infrastrukturen
c) Eingriffe zum Bau der Infrastrukturen laut der urbanistischen Kategorie c



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

H4 – sehr hohe Gefahr Zulässige Eingriffe→ Art. 4

• Abbruch ohne Wiederaufbau
• Ordentliche und außerordentliche Instandhaltung
• Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten
• Maßnahmen zur Verringerung der Schadensanfälligkeit
• …

Ausnahme: Wassergefahr H4

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität (Art. 11) Spezifisches Risiko ≤ Rs2

Verlegung der Kubatur
(Art. 12)

Schaffung neuer Nutzfläche außerhalb des Überschwemmungsbereichs an bestehenden 
Gebäuden, sofern die gefährdeten Flächen stillgelegt werden



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

H3 – hohe Gefahr Zulässige Eingriffe→ Art. 5

• Abbruch und Wiederaufbau mit Erhöhung der Sicherheit
• Erweiterungen bestehender Gebäude
• Neubauten innerhalb der Siedlungsgebiete
• Ausweisung neuer Bauzonen, wenn es keine Alternativen gibt
• …

Prüfung der hydrogeologischen Gefahr (Art. 10) und Festlegung
Schutzmaßnahmen, die dauerhaft H2 gewährleisten

Spezifisches Risiko ≤ Rs2

Verlegung der Kubatur
(Art. 12)

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität (Art. 11), falls 
technisch nicht machbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar→
Maßnahmen für die vorgesehene Nutzung festsetzen, die eine 
dauerhafte Reduzierung der Schadensanfälligkeit garantieren

ODER



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

H2 – mittlere Gefahr Zulässige Eingriffe→ Art. 6

• Neue Bauwerke und Umgestaltung
• Vergrößerung urbanistische Baumasse
• Änderung Zweckbestimmung
• Ausweisung neuer Bauzonen nach Prüfung Alternativen
• …

Spezifisches Risiko ≤ Rs2Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität (Art. 11)



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität
(Art. 11)

= Bewertung des spezifischen Risikos

für Bauprojekte für neue Bauzonen

mittels analytischer Abschätzung der zu erwartenden Folgen entsprechend der einwirkenden Naturgefahren

und der Bauweise der Strukturen
und der daraus abzuleitenden Vorschriften und Maßnahmen 

für die vorgesehene Nutzung



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG BETREFFEND GEFAHRENZONENPLÄNE
(Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Oktober 2019, Nr. 23)

Zusammenfassung Durchführungsverordnung GZP

Prüfung der hydrogeologischen Kompatibilität
(Art. 11)

= Bewertung des spezifischen Risikos

für Bauprojekte für neue Bauzonen

mittels analytischer Abschätzung der zu erwartenden Folgen entsprechend der einwirkenden Naturgefahren

und der Bauweise der Strukturen
und der daraus abzuleitenden Vorschriften und Maßnahmen 

für die vorgesehene Nutzung

Die Prüfung der hydrogeologischen Gefahr und Kompatibilität (Art. 10 und 11)

ersetzt nicht (!!)

das geologische und geotechnische Gutachten mit Bewertung der seismischen Gefahr

gemäß NTC 2018, Kap. 6



DANKE!

Kontakt:
Daniel Costantini
Amt für Geologie & Baustoffprüfung
daniel.costantini@provinz.bz.it
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